
Sozialversicherung: Was ändert sich 2026? 

 

Anpassung in der zweiten Säule 
 

Im Januar 2026 werden die seit 2022 ausgerichteten Hinterlassenen- und 
Invalidenrenten der obligatorischen beruflichen Vorsorge (BVG) erstmals an 
die Preisentwicklung Teuerung angepasst. Der Anpassungssatz beträgt 
2,7 Prozent. Renten, die vor 2022 entstanden sind, werden frühestens 2027 
angepasst – gleichzeitig mit den AHV-Renten. 

Die BVG-Altersrenten werden von den Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen ihrer 
finanziellen Möglichkeiten angepasst. Der BVG-Mindestzinssatz bleibt 2026 
bei 1,25 Prozent. 

 


